
 

 

 

 

Behördenerlass 
Massgebende amtliche Publikation auf www.birmensdorf.ch 

 

Publikationstext 

Die Sozialbehörde hat am 18. August 2020 das Kompetenzreglement für die Sozialhilfe revi-
diert. Als Zusatz wurden Kompetenzen zum Rechtsschutz (Art. 27) aufgenommen. Der Be-
hördenerlass tritt per 1. September 2020 in Kraft. 

Das Kompetenzreglement für die Sozialhilfe ist auf der Website der Gemeinde veröffentlicht. 

Gegen diesen Beschluss kann, von der Veröffentlichung an gerechnet, beim Bezirksrat Diet-
ikon, Bahnhofplatz 10, 8953 Dietikon, innert 30 Tagen schriftlich Rekurs erhoben werden 
(§ 19 Abs. 1 lit. a und d i.V.m. § 19b Abs. 2 lit. c sowie § 20 und § 22 Abs. 1 des Verwal-
tungsrechtspflegegesetzes, VRG). Die Rekursschrift muss einen Antrag und dessen Begrün-
dung enthalten. Der angefochtene Beschluss ist, soweit möglich, beizulegen. Die Kosten des 
Rekursverfahrens hat die unterliegende Partei zu tragen. 
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